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PräsidentDr. DEnnebergeröffnetum16UhrdieSitzung.
AbgeordneterBermannberichtetüberdieGesetzesvorlagebetreffenddie

Abänderungder Verfassungder BundeshauptstadtWien .Gemässder vomNational¬
rat beschlossenenzweitenNovellezurBundesverfassungsindaucheinigeAen¬
derungenderVerfassungderBundeshauptstadtWiennotwendig.SowirddieZahl
der Landtagsabgeordnetenvon120auf 1o0reduziert .Die Verminderungtritt
jedocherst bei der nächstenLandtagswahlein ,FernerwirdderWirkungs¬
kreisderVerwaltungsbehördengeregelt .Schliesslichist zurRechtssprechung
obersterInstanzimVerwaltungsstrafsachendesselbständigenWirkungsbereiche
desLandesunddermittlerenBundesverwaltungbeimMagistratalsAmtderLan¬
desregierungein Verwaltungsstrafsenatzubilden .

AbgeordneterKunschakerklärt ,dassdie GesetzesvorlageauchdieZu¬
stimmungder Minderheitfindet ,woraufAbgeordneterPfeiffer der MeinungAus¬

en
sdruckgibt ,dass die .Verabschiedungdieser Gesetzesvorlageein/weiterenSchri
aufdomWegezurVerständigungaufderBasisderVolksgemeinschaftbedeutet.
Er danktdemBundeskanzlerSchoberfür die grosseArbeit ,die er imInteresse
derVerfassungsreformgeleistethat .( BeifallbeiderMinderheit).

DasGesetzwirdsodannin erster undzweiterLesungbeschlossen.
AbgeordneterLinderberichtetüberdieGesetzesvorlagebetreffenddie

AbänderungderneuenBauordnungfür Wien .DieBestimmungenüberdieBauober-¬
behörde werdendahin erweitert ,dass der Bauoberbehördeauch ein ,Vertreter

desBundesministeriumsfürHandelundVerkehrangehörenwird .DiezweiteAen
derungbetrifftdieBestimmungenüberdieKostendesUmlegungsverfahrens.Es
wirddieBestimmunggestrichen ,wonachBerufungengegendenBescheiddesMagi
stratesüberdieAbrechnungdesVerfahrenskeineaufschiebendeWirkungzukomn

DasGesetzwirdohneDebattein erster undzweiterPesungbeschlossen.
AbgeordneterBreitnerberichtetüberdie Gesetzesvorlagebetreffenddie

Abgabenberufungskommission ,überdiebereitsberichtetwurde.DieKommission
bestehtauszweiSektionen .DieersteSektionhatdieFürsorgeabgabezubehar.
deln ,die zweite Sektion alle übrigen Abgaben .Jede Sektion besteht unterden
VorsitzdesBürgermeistersodereinesvonihmbestelltenVertretersaussechs
MitgliederndesGemeinderates,fernerausvier vomBürgermeisterzubestimme:584
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den rechtskundigen Beamten des Magistrates ,die jedoch nicht an der Entschei¬

dung der ersten Instanz mitgewirkt haben dürfen ,endlich aus zweiMitgliedern
die der Bürgermeister auf Grund je eines dreier Vorschlages der Kammerfür Ha

del ,Gewerbe und Industrie in Wien ,und einem Mitglied ,das der Bürgermeister
auf Grund eines dreier Vorschlages der Kammerfür Arbeiter undAngestellte

in Wienbestellt .Der Referent erklärt ,dass die bestehendeAggabebeschwerde¬
kommissionjederzeit eine unabhängigeRechtssprechunggeübt habe .EinBeweis
dafürist unterandermauch ,dassimheurigenJahrvon934Erkenntnisfällen
332 Stattgebungen waren .( Beifall ) .

Abgeordneter Kunschak führt aus ,dass das Misstrauen gegen die be¬

stehende Abgabekomchwerdekommission der interessierten Kreise mindestens

optischgerechtfertigtist .Ihr gehörenjetzt sechsMitgliederdesGemeinde¬
rates an ,was für die Aussenstehendenbedeutet ,dass sich der Landtagselbst

zumRichterüberdieHandhabungseinerGesetzeaufwirft .Diein derKommis-
sion tätigen Magistratsbeamten werden von der Oeffentlichkeit als Beteiligtenbsc

angesehen .Darausergibt sich dasMisstrauen ,dasgegendie Kommissionbe¬2 .a Paer27

steht ,WennsichauchausderTätigkeitderKommissionergibt ,dasssieeindür5

objektive Rechtssprechungpflegt ,so lässt sich wohl der Einzelnebelehren ,
jedochnichtdie breitenSchichten ,die sich einesGefühlesderRechtsunsich. . t

heit nicht erwehrenkönnen .EinweitererUebelstandist ,dassdieRekurseTuhaheb
schleppenderledigtwurden .EswirdBeschwerdedarübergeführt ,dassRekurse
oft übereinJahrliegenbleiben .IchbinmitderneuenZusammensetzungnich.
zufrieden undhätte eine andere gewünscht .Es handelt sich dabei darum ,den
politischenEinflussmöglichstzurückzudrängen.Esist nämlichgeradezudie12
Meinung ,dass alle Schlechtigkeit ,die man sich denken kann ,von denPoliti¬

ISId

kernkomme,zurModekrankheitgeworden.DaherrührtauchdasSchlagwort,dasde .cha M

allesverpolitisiertist .Umdemallenzubegegnen,habeichbeantragt,das
der Kommissionnur drei Mitglieder des Gemeinderates und nur drei Mitglie¬12

derdesMagistratesangehörensollen .WirhättendanninderKommissioneine
"austariertenZustand".FürdenFallderAblehnungdiesesAntragebeantragei
dassnebendenVertreternderHandds-undArbeiterkammeraucheinVertreter
derlandwirtschaftlichenHauptkörperschaftendasist einDelegiertercer0

Land-undforstwirtschaftsgesellschaftaufGrundeinesDreierverschlagesvorie

Bürgermeisterin dieseKommiesionzuberufenist .WerdenmeineAnträgeange13

men ,sowürdenwireinGesetzschaffen ,dasgeeignetist ,BeruhigungundBe¬2

friedigunginallenKreisenderBevölkerungauszulösen,alsceingutesGesetgun nic( LebhafterBeifallundHändeklatschenbeiderMinderheit). ci darum ,des gewünscht .Es handeltsich10585 11 .
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GR .Hiess stellt zu Absazz 4 des § 1 einen Antrag ,der verdeutlichen

soll ,dass die auf Grund eines Terna vorschlages des Bürgermeisters zuernen¬

nenden Mitglieder der Kommission auf dieselbe Dauer zu bestellen sind ,wiedie
Kommissionsmitglieder des Gemeinderates .

Ferner liegt ein Antrag des . Zimmerl vor wonach die im § 1Absatzl
vorgesehene Frist für die Einbringung der Berufung an die Abgabenberufungs - ¬

kommissionstatt mit zwei Wochenmit vier Wochenfestzusetzen ist .

Eg .Breitner kommtzunächst auf die Bemerkungdes Ag .Kunschakzurück ,
dass es nützlich wäre ,den politischen Einfluss in der Kommissionzurcückzu¬
drängenundbemerkthiezu ,es liege für denWienerLandtagkein Anlassvor ,
diese Psychose des Misstrauens gegen die freigewählten Vertreter des Volkes mi

zumachen .Gerade die Mitglieder des Gemeinderat es in der Kommission können am

besten beurteilen ,welche Motive für die einzelnen Bestimmungen desGesetzes
massgebend waren und sie werden daher in vielen Fällen am besten aussprechen
können was Rechtens ist .Die " Austarierung "nach politischen Gesichtspunkten
hätte nur die Folge ,dass letzten Endesdie Beamtenentscheiden würden .Das
das just das Ziel einer freigewählten Verwaltung sein müsste ,kann mannicht

behaupten .Wirglauben daher ,in dieser Beziehungeine Aenderungnichteintre¬
auch

ten lassen zu sollen .Dagegen hält es St . . Breitner für wünschenswert ,dass ein
Vertreter der Landwirtschaft in die Kommissionberufen wird und spricht sich
daher für die Annahmedes Eventualantragesdes Abg .Kunschakaus ,gibt aberder

einziErwartungAusdruck ,dass in die Kommissionenkein andererGeist
hen werde .Es soll in diesen KommissionennkeineScheidung nach Interessen gebe

umes handelt sich dort nicht um
Fragen der Interessenvertretung sondern/Fragen der Reinheit der GeDenn

St „ . Breitner weist darauf hin ,dass in den ersten 10setzgebung .

Monatends . J .der Verwaltungsgerichtshof sich mit 88 Beschwerdefällenzube .
schäftigen hatte und dass er bloss in 21 Fällen und auch hier vielfach nurwe

gen Verfahrensmängel den Entscheidungen der Beschwerdekommission unrecht ge¬

geben ,dagegen76ProzentderEntscheidungenbekräftigthat . Dassist einVer¬
hältnis ,wie es kaum noch bei einer zweiten Instanz zu finden ist .

AuchdemAntragZimmerlstimmtSt . . Breitnerzu ,da eine VerkürzungderRech¬
te der Beschwerdeträger nicht beabsichtigt sei .

Abg. Kunschakerklärt ,er ziehe mit Rücksichtdarau

dass nachdenErklärungendes FinanzreferentendueAnnahmeseinesEventualan¬
trages zu erwarten sei ,seinen Antrag über die Veränderung in der Zusammense

zung der Kommission zurück und halte demnach nur seinen Antrag auf Berufung
eines Vertreters der österreichischen Land -undForstwirtschaftsgesellschaft

in die Kommissionaufrecht .586
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DasGesetzwirdhieraufmitdenAnträgenHiess ,Kunschakbetreffend

dieBerufungeinesVertreterderösterreichischenLand- mundForstwirtschafts.
gesellschaftindieAbgabenberfmungskommissionsowiemitdemAntragZimmerl
in erster undzweiterLesungangenomen .

EswerdensodannsiebenAbgabengesetze,diewegendesEinspruchesder
RegierungeinerNovellierungbedürfeninVerhandlunggezogen.

St .R .Breitner weist zunächteinleitend darauf hin ,dass
seinerzeit bei Einräumungdes Vetorechtesan die BundesregderungderMeinung
Ausdruckgegebenwurde ,dass dieses Redht nur bei einer wirklich schwerenGe¬

fährdungbeiBundesinteressengeltendgemachtwerdensoll .DerWienerLandtag
hatsichbeiseinenBeschlüssenimmerdieMöglichkeiteinesVetosderBundes¬
regierungvor Augengehaltenundtatsächlich wurdeauchnur ein einzigesMal
beieinemminderwichtigenGesetzallerdingsin derprinzipdellenFrageder
Rückwirkungseitens der Bundesregierung ein Einspruch erhoben ,Nunwirdein

zweitesmalvondiesemVetorechtGebrauchgemachtundzwarbefremdenderweise
in Fällen ,in denenes sich nicht umBelastungen ,sondernumSteuerermässigun
handelt . DieursprünglicheBestimmungin diesemsiebenGesetzen ,dassdiedurch

Landesie gewährten Begünszigungen widerrufen werden ,wennden WienneueBe¬seinem
lastungen auferlegt werden oderwenn in Abgabenrechte verkürzt wird

sollennunimEinvernehmenmitderBundesregierungdahinabgeändertwerden,
dassdieseBegünstigungehBüszueinemfestenTermin ,nämlichbis zum31 .
März1930geltensollen unddassdannjeweilsdie LandesregierungdieVerlän¬
gerungzu beschliessenhat . DerBerichterstatter habenicht denEindruck ,dass
daseineVerbesserungfür die Steuerträgerbedeute .DaaberdieBundesregierun

die in den
die Formulierungfrüher Gesetzementhaltenwaren ,als für sie nichtwün
schenswertansah,wollenwirunsdenBedenkenderBundesrgeierungfügen.In
der Praxis wirdes dochnicht anderssein .Als dass mir ,wennWieneiner
neuenBelastungoderVerkürzungbednerAnteilebedrohtwird ,dieSteuerträge:
aufmerksammachenwerden ,dassdasirgendwieausihrenTaschenwirdbezahlt
werden müssen . St . . Breitnerersucht ,die Gesetze der vorliegenden Fassung zu
beschliessen ( Beifall bei derMehrheit )

Abg . Kunschakbemerkt ,er habe zwar Verständnis für die Gründe ,die

die Regierungzu ihremEinspruchveranlasst haben ,es werdeihmaberschwer,
die Nützlichkeitder neuenFormel ,die nunbeschlossenwerdensoll ,zuerkenne
UrsprünglichsplltendieGesetzesolangeGeltunghaben ,bis derGemeindedurc
eineAenderungdesAbgabenteilungsgesetzesnennenswerteEinnahmenentgehenun
bis dieLandesregierungdieseTatsachein einenBeschlussumgesetzthat .Es
ist erstensnichtfeststehend ,obundwanndieAbgabenteilungeinesolche
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Aenderungerfahrenwird ,dassdadurchderGemeindewirklichnamhafteBeträge
entgehenundesist eineoffeneFrage,ob ,wenndasderFallist ,sichdie
Landesregierungentschliessenwürde,diegewährtenBegünstigungenwiederrück¬
gängigzumachen.BeideraltenFormulierungwardieWahrscheinlichkeit ,dass
dieSteuerermässigungeneinelängereWirksamkeithabenwerden,invielhöherem
GradegegebenalsbeiderneuenFormulierung,diedenkategorischenImperativ
enthält ,dassdieErmässigungennurbiszum31. Märzgewährtwerden.Dannsoll
mitdenErmässigungenSchlusssein ,wennauchdieLandesregierungdieMög¬
lichkeithat ,eineVerlängerungderPrmässigungenzubeschliessen,esista ber

vielwenigerwahrscheinlich,dasssichdieLandesregierungzueinerVerlängerung
derErmässigungenentschliessenwird ,WassollmiteinerErmässigungangefange
werden,vondermanweiss ,dasssie nureinVierteljahtgilt .AuchdieSppo¬
sition steht nichtaufdemStandpunkt ,dassSteuerermässungennurimInteres¬
se desSteuerträgersgewährt werdensollen ,ihr Zweckist auch ,wirtschaft-¬
liche Impulsezu gebenunddieser wirtschaftspolitische? wecksollte derent¬
scheidende sein .Dieser wirtschaftspolitische Zweckwird aber bei sokurz

dauerndenErmässigungennichterreicht ,dafür einesokurzeZeitkeineKal¬
kulationsveränderungenin deneinzelnenBetriebenvorgenommenwerdenkönnen.
DereinzigeEffektsolcherSteuerermässigungenwirddahernurdersein ,dass
die betreffenden Summenin die Taschender Unternehmerfliessen werden .Die

nicht wünschenErmässigungenwürden denCharaktereiner Subventionannehmen,waswir /
undwohlauchnichtdieMehrheitwünscht.DerkategorischeImperativdieser
Vereinbarungmit der Regierungzielt aber nicht daraufab ,dass dieErmässi¬

gungenam31. MärzaufhörenmüssenunddarumhatderFinanzreferentundderLand
tag die Möglichkeit ,denFehlerdieserKonstruktiondadurchgutzumachen,
dassdie Ermässigungenfür einenlängerenferminbeschlossenwerden .chschla
ge den31. Dezember1930vor .Stadtrat Kunschakbespricht in diesemZusammen-¬
hangedieFremdenzimmer-,unddieNahrungs-undGenussmittelabgabe.Prver¬
weistdarauf ,dassbeiderFremdenzimmerabgabederfiskalischeZweckangesich'

derGeringsfügigkeitderEinnahmensummefast garkeineRollespielt unddass
derökonomischeZweckderAbgabebereitserreichtsei ,dadie WienerHotelsbis
dieVorortehinausaufderihnengebotenenPrleichterungenInvestitionenin
grossemUmfangevorgenommenhaben .Vonder Steuer bleibt also nichts übrig ,a
dieschädlicheWirkung,dasssie optischundvielfachauchpraktischdieEnt¬
wicklungdes Fremdenverkehrshindert .DieNahrungs -undGenussmittelabgabew
immerschoneine sehr odioseSteuer .Sie ist eine Doppelsteuersowohlindem
Sinne ,dass die von ihr erfassten Nahrungs -und Genussmittel auch derWarenum
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satzsteuerunterliegen,aberauchindemSinn ,dassderErtrag ,derschondur

die Erwerb -unddie Einkommensteuererfasst wird ,nochmalsbesteuertwird .
Die von ihr betroffenen Betriebe haben ,wenigstens soweit sie unter derall¬

gemeinenKonkurrenzstehen ,keineMöglichkeitderUeberwälzung.Auchausdie
semGrundist dieseAbgabeein Unding .Dazukommtnoch ,dasskeineSteuerso
zwangsläufigzu Schikanenführt ,wiedie Nahrungs -undGenussmittelabgabe.
Wirglauben ,dasswegendervierzehnMillionen ,die dieseAbgabeträgt ,es
nichtdafürsteht ,ausderMisstimmunggegendieseAbgabedasAnsehenderWiener

SteuerbehördeneinersolchenSchädigungauszusetzen,Erstelle daherden
Antrag ,die Fremdenzimmer -und die Nahrungs -und Genussmittelabgabe über¬

haupt zu beseitigen .( Lebhafter Beifall und Händeklatschen bei der . . )
Abgeordneter

Kunschakbemerkt,ermüsseanerkennen ,dassdieMehrheit,gegen-¬
über den Minderheitsanträgenzu demletzt beschlossenenGesetzeüber dieAb¬
gabenberufungskommission keine faktiöse Haltung eingenommen habe und er habe

daher den Mutzu hoffen ,dass auch diese seine Anträgewerdenangenommen
werden .Sollte das nicht der Fall sein ,so beantrage er eventual alsFermin
für die Dauerder Ermässigungder FremdenzimmerabgabeundderNahrungs¬
undGenussmittelabgabeden 30 .Juni 1930zu bestimmen .( LebhafterBeifallund
Händeklatschenbei der . . )

AbgeordneterHengl( . . )bemerkt,dieFahrungs-undGenussmittel¬
abgabe ,die - inder Inflationszeit als Abgabe für die Schieber undPrasser
eingeführt habe ,habe nun diesen Charakter vollständig verloren .Sie trägt

sicherlich zur Vermehrungder Arbeitslosigkeit stark bei und verhindert das
Gewerbedie Betriebezu verbessernundzu modernisieren .Ausserdemver¬
stässt sich gegendenGrundsatzGleichheitaller vordemGesetz .ftsind
parteipolitische Einflüssedie massgebendenfür Neu -oderHöhereinreihun¬
gen .Auchfür die Weinbautreibenden ist die Nahrungs -undGenussmittelab¬
gabe eine schwere Belastung .Die Regierung hat gegen die frühere Einschrän¬

kungsklausel Einspruch erhoben .Die jetzige Lösungist auch nicht besser ,
da sie die Unsicherheit in Fermanenzerklärt .Der Rednerbezeichnet dieBe
handlung der Steuerbeschwerden als unerhört .MancheBeschwerdenwerden
der Abgabebeschwerdekommissiongar nicht vorgelegt .Die Steuerkontrolle is
eine schikanöse .Es ist die höchste Zeit ,endlich einmal mit der Verknech¬

tung der gewerbetreibemdnn Bevölkerung Schluss zu machenund die willkür¬
lichen Abgaben aufzuhæben ,da sie in einem gerechten Steuersystem keinen

Platz findenkönnen . .( Beifallbei derMinderheit) .
AbgeordneterKörberŒE. . )erklärt ,dassdieNahrungs-undGenuss
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mittelabgabeeineInflationssteuerist ,dieschonlängsthätteabgeschafft
werdenmüssen .AlleAbänderungendesGesetzeshabenbisherkeineErleichterun
gen ,sondern nur Verschärfungengebracht .VonIhr sind auch dieZuckerbäcker
undjene Bäckerbetroffen ,die in ihremJeschäft Zuckerwarenverkaufen .Die
Kontrollmassnahmen ,die in diesenBetriebenvorgenommenwerden ,sprechenje¬
derGerechtigkeitHohn.DieParteienwerdenmiteinemMisstrauenbehandelt,di
jede Kritik herausfordernmuss .Ebensoergeht ed denWirten .Besondersdrük¬
kendwirktsichdieSteuerbeidenKonzertlokalenaus .EsgibtBetriebe,die
biszu32FrozentvonihrenBruttoeinnahmenanNahrungs-undGenussmittel¬
abgabe und Lustbarkeitsabgabe abgeben müssen .Die Betriebe werdendadurch

systematischzugrundegerichtet.DieZahlderKonzertlokaleist bereitsvon
117auf52herabgesunken.UntersolchenZuständenhatamärgstenderPrater
gelitten .WährendWienerMusikimAuslandgespieltwird ,ist es in Wienmitder
WienerMusikvorbei . Daswirkt sich auchauf denFremdenverkehraus ,derunter
solchenUmständennicht imstandesein kann ,die Wirtschaftzu belebenund
dieArbeitslosigkeitabzubauen.Ichgebezu ,dassAbgabennotwendigsind ,aber
sie müssenerträglich sein . Esist unumgänglichnotwendig ,auf diemissliche
LagederWirtschaftBedachtzunehmenunddasSteuerweseneinergründlichen
Remeturzu unterziehen .( Beifall bei derMinderheit ) .

Abg .Pfeiffer( . . )bemerkthinsichtlichderseinerzeitigenAeusserun
desBürgermeisters,die Steuergesetzgebungsei einepolitischeAngelegenheit,
dass ein solcher Standpunkt den Ruin der Wirtschaft herbeiführenmüsse. Wenn
auch Bürgermeister Seitz und St . . Breitner immer hervorheben ,dass die Gemein
jährlich 120 bis 130 Millionen Schilling für Investitionen ausgibt unddie - ¬
se Summendaher wieder in die Wirtschaft zurückfliessen ,so ändert das nichts

anderTatsache ,dassdiesesGeldausderWirtschaftherausgepresstwird. Wenn
Sie das Geld der Wirtschaft lassen ,werdenSie sehen ,wie schnell sich dasGel
umsetzt ,welcheBelebungdie Wirtschaft dadurch erfährt . Wirlehnen dasSteuer
system grundsätzlich ab ,da es in der Inflation entstanden ist ,denAn¬

forderungender Wirtschafs nicht Rechnungträgt ,nichts zurLinderung
der Arbeitslosigkeit beiträgt und auf die verarmte Bevölkerungkeine
Rücksicht nimmt .Der Redner beschäftigt sich mit dem Vetorecht des Bundes

und erklärt in diesem Zusammenhang ,dass die jetzigen Vierteljahrssteuern
eine Unmöglichkeitdarstellen undunerhörtewirtschaftliche Nachteilebrin¬
gen müssen ,da niemandmehr ,der mit der Steuerermässigungzu rechnenhat ,
etwas unternehmen kann .Der Redner verweist sodann auf die Doppelbesteuerung

590



VIII .BlattLandtagssitzung vom20 .Dezember1929
diebeiderNahrungs-undGenussmittelabgabe ,beiderInseratenabgabeundbei
der Lustbarkeitsabgabehinsichtlichder Eintrittsgelderdadurchzustande
kommt ,dass die betreffenden Steuerobjekte auch der Warenumsatzsteuer unterlie¬

gen . DerRednerbezeichnetdasGesetzüberdie Lustbarkeitsabgabealsein
Flickwerk allerschlimmster Art .Er verlangt die Aufhebungder Nahrungs -undGe¬

nussmittelabgabesowieder Fremdenzimmerabgabe ,die gegenüberdasAuslanddies
kreditierend wirkt .Wirwerden ,so schliesst der Redner ,denKampfgegendasWie- ¬
ner Steuersygtem solange fortführen ,bis es zur Gänzegefallen ist .( Beifall ) .

Nachdem Abg .Müller auf die Bedeutung der Ermässigung der Kraftwagen¬

abgabefür die österreichische Automobilindustriehingewiesenhatte ,kommtäbg .
Breitner zumSchlusswort .Er führt aus :Es mussdarauf verwiesenwerden ,dassd
Jahr 1930ein gewissesKrisenjahrin der Abgabenteilungist ,weildasGesetz
ablauftundinsbesonderederSchlüsselderwichtigstengeteiltenSteuer ,der

Warenumsatzsteuer neu zu beschliessen ist .Die Gemeindeverwaltung kann daher

über die schon beschlossenen Steuerermässigungen nicht hinausgehen .Allein
die hier so stark umstritteneNahrungs -oder GenussmittelabgabeundFremden¬
zimmerabgabe sind mit 18 Millionen Schilling veranschlagt und es kann auf die¬

Einschränkung
se Summeohneerhebliche der Tätigkeit der Gemeinde nicht verzichtet wer

den .Die Anfechtung des Gesetzes über die Nahrungs -oderGenussmittelabgabe
beim Verfassungsgerichtshof glauben wir in Ruhe abwarten zu können .DasGe¬

setz wird der Früfung standhalten .Es wurde im Landtag dreimal geändert und
niemald hat die Regierung die Verfassungsmässigkeit bezweifelt .Wenndiese
Abgabetatsächlich eine konkurrenzierende Steuer sein soll ,dann könnteman
dies ganz sicher auch von vielen anderen Steuern behaupten .( Zustimmungbei

derMehrheit).
Es wird nunüber die sieben Steuerermässigungsgesetzeabgestimmt .Dic

Gesetzeenthalten alle die Bestimmung ,dass die ermässigtenAbgabesätzenur
bis 31 . März1930 gelten .Die Landesregierung wird gleichzeitig ermächtigt ,
durch Verordnungdie Ermässigungjeweils für ein weiteres Vierteljahr zuver¬
längern .Die Minderheit hat nun bei allen Steuergesetzen die Gültigkeit der
Ermässigungen bis 31 . Dezember1930 beantragt .Diese Anträge wurdenabgelehnt

und nur die Anträge Kunschak ,die Verlangen ,dass die Ermässigung der Frem¬

denzimmerabgabe unddieErmässigungderNahrungs-oderGe¬
nussmittelabgabebis30,Juni1930gilt ,angenommen.Estritt alsobeidiesen
beiden Gesetzen gegenüber demMagistratsentwurf die Verlängerung derErmässi¬

gung der Abgabe um ein Vierteljahr ein .
Abgeordaeter Bermann erstattet dann einen Bericht über die Erledigung

der Auslieferungsbegehren von Mitgliedern des Landtages .Durch die Novelle
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zur Bundesverfassung ist auch das Imunitätsrecht der Abgeordneten neugeregelt

worden .Es muss nunmehr ein Auslieferungsbegehren vom Nationalrat innerhalb

sechs Wochenerledigt werden .Geschiehtdies nicht ,dannhabendieBehörden
nach freiem Ermessen zu handeln .Diese Bestimmung wird nun sinngemäss auf die

WienerPandtagsmitgliederangewendet .DasImunitätskollegiumhatbeschlossen ,
dassdemLandtagderAntragvorzulegenist untereinemsämtlicheVorliegenden
AusTieferungsbegehrenabzulehnen .Es ist dies eine Anlehnungan denPeschluss ,
der auch heute im Nationalrat gefasst worden ist .

AbgeordneterKunschak( . . )bezeichnet das Imunitätsrecht desAbgeord
ten als eines seiner wertvollsten Rechte ,weil es ihm eine gewisse Freiheit ge

der
stattet ,die sonst nicht möglich wäre ,die aber mit Ausübung des Mandatesver - ¬
bunden sein muss .Es soll dies kein Vorzug sein ,sondern eine Unterstützung zu
dem Zweck wikkliche Uebelstände kritisieren zu können ,dagegen aufzutreten ohn

mit dem Strafgesetze oder anderen behördlichen Massnahmen in Perührung zukom¬

men .Das Imunitätsrecht darf aber niemals missbraucht werden ,da jeder Miss¬

brauch ihm die Berechtigung entzieht .Nun hat sich im Nationalrat der Unfug

eingenistet ,dass über Tmunitätsfälle überhauptnicht verhandelt wurde .Man
liess sie verjähren .Dasist zumindesteineMissachtungderGerichte .DieDin
ge sind auch im Wiener Landtag nicht besser gestellt gewesen .Es gab nicht ei
bedingtes ,sondern ein bedingungsloses Imunitätsrecht ,das selbst soweit ge¬
gangen ist ,selbst verbrecherische Handlungen dem Zugriff des Gerichtes zu en

ziehen .Es war also nicht zu verwundern ,dass die Oeffentlichkeit diesen Zust

als Skandal empfundenhat .Der Nationalrat hat sich nun selbst korrigiert und
in die neue Verfassung eine Bestimmungaufgenommen ,die unter allen Umständer
die Erlegigung eines Auslieferungsbegehren sichert .Nun ist Ordnung gemacht

und der Wiener Landtag sieht sich vor eine Entscheidung gestellt .ImNationa

rat warmander Meinung ,dass mandiesen Aktnicht zu einemRacheaktbenützen
darf .Er hat heute beschlossen ,dass in allen vorliegendenImunitätsfällen
eine Auslieferung nicht erfolgen soll .Diese Beweggründesind nun auch imLa¬
tag massgebend .Man muss allerdings sagen ,dass uns hier viel zugemutet wird

So wurde die Auslieferung des Kollegen Simmerl verlangt ,weil sein Hundohne

Maulkorbangetroffen wurde .Demgegenüberstehen Auslieferungsbegehrenwegen
Uebertretung des Waffenpatentes ,des " erbrechens des Aufruhrs . . w .und

dieseGegenüberstellungberührtetwaspeinlich .WirbringendemAntragkeine
Widerstand entgegen ,weil wir alle hoffen ,dass sich aus diesemkategori¬
schen +mperativ ,der in der neuen Verfassung gelegen ist ,auch ein erzieher
sches Instrument für alle ,die mit dem Recht der Imunität ausgestattet sind
gestaltet .( Lebhafter Beifall bei der Minderheit ) .
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Abg. Dr.Wagner( . . ) :EsunterliegtgarkeinemZweifel ,dassdieBe¬

stimmungenderVerfassungüberdie+munitätderNationalräteauchaufdieMit-¬
gliederdesWienerLandtagesanzuwendensind .IchkannnurimNamenmeiner
Parteierklären ,dasswirunsdieserneuenFormderErledigungderAuslie-¬
ferungsbegehrenfreudiganschliessen.Esist höchsteZeit ,dassdieserwirk¬
lich verächtlicheZustanddesMissbrauchesdesTmunitätsrechtesein Endenimmt
EinAbgeordneterdarfsichnichthinterseinerImunitätverkriechen,wenner
nochals Manngewertetwerdenwill .eider hat diese missbräuchlicheAnwendung
des+munitätsrechtesausserordentlichevieldemAnsehenderparlamentarischen
Körerschaftengeschadet.Eskannschonsein ,dassbeieinemPolitikerinder
PeidenschaftdesefechteseinpolitischesVerbrechenvorkommtundeskannsei
dassnachreiflicherUeberlegungundfrüfungdesSachverhaltseineAuslieferur
unterbleibt .AberdasMotivzueinersolchenHandlungmussein reinesundedle
sein .EinerAuffassung,die derReferenthier vertretenhat ,möchteichent¬
schiedenstentgegentreten.ErhatvonpolitischenFunktionengesprochen,aber
auchvonDelikten,diedemAbgeordnete .inderAusübungseinergewerkschaftli¬
chenTätigkeitbegehenkann .Dasletzterehatmitderpolitischen-Funktion
nichtszutunundderLandtaghatnurzuprüfen ,obdieAuslieferungalsMit¬
glied dieser Körperschaftzulässigist .PräsidentGürtlerhat heuteimNatio¬
nalratdieVerabschiedungdiesesGesetzesmitdenWortenbegleitet :DieAbge¬

ordneten beginnen nun ein neues Leben ,hoffentlich wird es auch sittenrein seir

IchmöchtemichauchfürdenWienerPandtagzudiesenWortenbekannen.(Hei¬
terkeit auf beiden Seiten des Hauses . )

Prüsident Dr .Dannebergmachtdarauf aufmerksam ,dass dieFagungsfreie

ZeitdesNationalratesausdrücklichausdermitsechsWochenbestimmtenPrle¬
digungsfristderAuslieferungsbegehrenausgeschiedenwurde .DieLandtagehaben
keineSessionen,wienunderWationalrat,sondernsie haltenihreTagungenim
LaufedesganzenJahresnachBedarfab .DieseFrageist übrigensauchfürden
Nationalrat nochstrittig ,weil ein Anhaltspunkt ,wanndiese sechsWochen

zu beginnen haben ,noch nicht besteht .Diese Unklarheiten können aber nicht
durchdenLandtag ,sondernmüssenvomNationalratbereinigtwerden.

DerAntragdesReferentenwirdeinstimmigangenommenundFräsident
Dr. Dannebergschliesst um19 Uhr30 die Sitzungdes Landtages .Dienächste
Sitzung wird im schriftlichen Wegeinberufen werden .

593


	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

